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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN .. SCHELMEN tI WEILHEIM 

A) Planunglrechtliche Featletzungen 

Gemäß I 9 Aba. 1 Bunde.bausel.tz (BBauG) in der Faalung vom 18.8.1Q76 
(BGB1. I S. 2256) mit den Änderungen der Beschleunigunglnovelle vom 
6.7.1Q79 (BGBl. I S. 949) i.V.m. den 'I 1 - 27 der Baunutzunglverord-
Dung (BauNVO) in dar Fa •• ung vom 15.9.1977 (BCBl. I S. 1763) werden 
folgende textliche Feataetzungen getroffen: 

1. Art der baulichen Nutcuna 

(I 9 Abi. 1 Ziff. I BBauG i.V.m. den 11 1 - 15 BauNVO) 
Da. Plangebiet i.t in verlchiedene bauliche Nutzunglarten gea1iedert: 

1.1 Indultriegebiet 

(lieh. Plan.intra,l) 

1.2 Gewerbesebiet 

(.iehe Planeintra,l) 

1.3 eingelchränkte. Gewerbesebiet 

(liehe Planeintragi) 

FUr dal eingeschränkte Gewerb.gebiet wird unter Anwendung von 
, 1 Abs. 4 BauRVO fe.tge.etzt. daß nur nicht wesentlich störende 
Betriebe zulässia .ind. 

1.4 Mi.chsebiet 

(.iehe Planeintragi) 

Nach' 1 Aba. 5 BauNVO wir d fUr all e Gebiete festgesetzt . daß die 
nach' 6, 8 u. 9 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen nicht zu-

<-----------ol.-__ aig- Dl!vo.n-u ank t 1 !~L ~.~!\oirlo\-~~~ :-rilr-----~ 

der Versorgung der im Planbereich anaäsaigen Betriebe dienen. 

Gemäß § 1 Aba. 6 BauNVO wird f estgesetEt. daß die nach § 9 Aha. 3 
Ziff. 2 BauNVO au.nahmswei.e zulässigen Anlagen fUr k i rchliche, 
kulturelle. soziale. gesundheitliche und sportliche Zwecke ausge-
schlossen sind. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Aba. 1 Ziff. 1 BBauG i.V.m. den ,§ 16 - 218 BauNVO) 
Bezugsebene für die eingetragene Cebäudehöhe ist die Erdgeschoßfußboden-
höhe (EFH). Die EFH darf nicht mehr 81. 1,50 m über dem gewachsenen Ge-
lände liegen. 
Ausnahmen tUr techniache Aufbauten können zugelaslen werden. 

3. Bauweise 

(I 9 Abs. 1 Ziff. '- BBauG i.V.m. I 22 BauNVO) 
Als Bauweisen werden festgesetzt: 

"a" abweichende Baywei.e: often. jedoch Gebäudelängen bis 120 m zuläs8ig. 

4. Freizuhaltende Flächen + Sicht flächen 

(I 9 Aba. 1 Ziff. 10 BBauG) 
Auf den im Plan ausgewiesenen freizuhaltenden Flächen lind Cebäude unzu-
läs.ig. 

~----- ---------------------------------------~------------------------~ 



5. AnechluB der Verkehriflächen 

(I 9 Abi. I Ziff. 11 BBauG) 
Für teilbereiche wird ein Zufahrt.verbot von der L 370 und der r 6900 
feltzelegt (siehe Planeintrai). 

6. Leitung.recht 

(I 9 Abs. I Ziff. 2Q BBauG) 
Zur Sicherung der Ver- und Entlorgung werden Leitungsrechte au.gewie.en. 

7. Pflan&gebote 

(I 9 Abi. 1 Ziff. 25 BBsuG) 
Zur Einbindung der gewerblichen Anlagen in die umgebende Landachaft 
werden Pflanzgebote fe.tgesetzt (.iehe Planeintrag), 
Zur PftQ-nzung sind nur einheimische standortgerechte Bäume und 
Sträucher zu verwenden. 

BI Bauordnunglrechtliche Feetsetzungen 

Nach' 111 der Lande.bauordnung für Baden-Wurttemberg (LBO) vom 20.6.1972 
(GBI. S. 352). zuletzt geändert durch da. Ge.etz vom I2.2.IQ80 (CB1. S. 116) 
wird folgende bauordnungsrechtliche PestsetEung getroffen: 

1. Fa.saden-und Dachgestaltuni 

Glänzende Materialien und grelle Farbtöne sind unzuläl.ig. 

2. Werbeanlagen 

Anlagen und Einrichtungen, die dem Anschlag von Plakaten und ähnlichen 
Werbeanlegen dienen. sind i. ge.amten Planbereich unzulä •• ig. 

Anlagen. die der betrieblichen Werbung dienen. dUrfen nur auf der 
Fas.ade angebracht werden. 

Auf den im Plan au.g~ ie. enen. von der Bebauung freizuhaltenden Fläche 
.ind Werbeanlagen unzulä.sig. 



1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

naeh Empfehlung des Ortschaftsrates 

Weilheim . , " " " .. , ,, .. . "".". .. .. 
am 27.. 01.1~.82 ....... gemäß § 2 Abs. 

(1) Bundesbaugesetz (BBauG) In offent· 

lieher Sitzung vom Gemeinderat der Uni -

versitätsstadt Tubmgen am 15.02.1982 

beschlossen und am1Q,.03.1.982 

öffentlich bekanntgemaeht. 

2. BURGERBETEILIGUNG 

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 2 a Abs. (,) 

BBauG erfolgte am 24.o.~ .• 1982 

und in der Zeit vom .2 .S.03.1982 

bis 8 ... 04 .. "9.82 ...... . . 

3. AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

Der Gemeinderat der Universitätsstadt 

Tübingen hat nach Empfehlungsbeschluß 

des Ortschaftsrates . Weilhei.m ........ . 
............ . " .". vom .. 27..,,0.5.1.982. 
den Bebauungsplan als Entwurf 

am 14 .• 0.6 . ~ 1982.... gebilligt und 

dessen öffentliche Auslegung beschlossen. 

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Der Bebauungsplanentwurf hat mit Begrün-

dung gemäß § 2 a Abs. (6) BBauG nach 

vorher iger ortsubl icher Bekanntmachu ng 

in der Zeit vom 9.08.1982 
bis 8 .. 09.1982 beim Bürgermeister· 

amt TLibingen offentliche ausgelegen. 

5. SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Bebauungsplan wurde nach vorheriger 

Empfehlung des Ortschaftsrates 

Weilheim am 2.03.83 gemaß ~ 10 

BBauG vom Gemeinderat der Unlverslt ats-

stadt Tübingen in öffentl ieher Sitzung 

am 28.02.1983 als Satzung 

beschlossen. 

6. GENEHMIGUNG 

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 11 BBauG 

mit Erlaß des Reg. Präs. Tübingen 

vom 26.06.198.3" / Nr.13-42/412.1~ . 

genehmigt. 102S/83 

7. INKRAFTTR ETEN 

Die Genehmigung des 'Bebauungsplanes 

wurde gemäß § 12 BBauG am 7.07.1983 
ortsubl iche b e k a nntgema~~'lt . 

Mit dieser Bekanntmachung wurde der 

Bebauungsplan rechtsverbindlIch. 

--





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


